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Wolfhausen, 11.01.2024 

Guten Tag 

In der Beilage finden Sie eine Einzelinitiative im Sinne eines ausgearbeiteten Entwurfs (Verbot von 
lärmendem Feuerwerk) mit einem dazugehörenden Unterschriftenboden. 

Selbst am 10.01.2024 um 19.30 war vom Dorf Wolfhausen her noch lauter Feuerwerkslärm (Knaller 
oder Böller) zu hören. 

Freundliche Grüsse 
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Die Beilagen wurden im Text erwähnt. 



Januar2024 

Einzelinitiative von mehreren Stimmberechtigten in der 
Versammlungsgemeinde Bubikon 

Initiative "Verbot von lärmendem Feuerwerk" 

Die unterzeichnenden, in der Gemeinde Bubikon-Wolfhausen wohnhaften 
Stimmberechtigten stellen gestützt auf §§ 146 ff. des Gesetzes über die politischen 
Rechte (GPR) des Kantons Zürich in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs 
folgendes Begehren: 

lnitiativtext 
Art. 7 der Polizeiverordnung der Gemeinde Bubikon sei wie folgt abzuändern: 
Art. 7 
Feuerwerk 
Abs. 1 Das Abbrennen von lärmendem Feuerwerk ist verboten. 
Abs. 2 Für besondere Veranstaltungen kann das zuständige Verwaltungsorgan das 

Abbrennen von lärmendem Feuerwerk bewilligen. 

Begründung 
Empfindliche, auch kranke Menschen, Wild- Nutz- und Haustiere leiden unter dem sehr 
lauten und repetitiv lauten Feuerwerkslärm und können gesundheitliche Schäden erlei 
den. 
Die Nachtruhe und die Befindlichkeit werden bei den jetzigen Verhältnissen über meh 
rere Tage hin gestört, weil zwei bis drei Tag vor und nach den erlaubten Zeiten lärmen 
des Feuerwerk bei Tag und Nacht willkürlich gezündet wird. 
Nichtlärmendes Feuerwerk soll wie bisher erlaubt bleiben. 

Diese Einzelinitiative wird von nachfolgenden Stimmberechtigten eingereicht: 
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Diese Unterschriftenliste darf nur von Stimmberechtigten mit politischem Wohnsitz in 
der Politischen Gemeinde Bubikon unterzeichnet werden und ist handschriftlich auszu 
füllen. 

Name und Vorname Wohnadresse Unterschrift 

(handschriftlich und möglichst in Block- (Strasse/Hausnummer) (eigenhändig) 
schritt 

Kontrolle 

(leer lassen) 

ne 

Die obengenannten Stimmberechtigten können diese Initiative mit einer von der Mehr 
heit unterzeichneten schriftlichen Erklärung an den Gemeinderat der Gemeinde Bubi 
kon bis zur Anordnung der Urnenabstimmung oder der Abstimmung in der Gemeinde 
versammlung vorbehaltlos zurückziehen. 
[Einzureichen dem Gemeinderat der Gemeinde Bubikon, Rutschbergstrasse 18, 8608 
Bubikon] 


